
 

 

Merkblatt für Bildungsinstitute im Bereich Arbeitssicherheit 

Abgenommen von der SPKP am 12.9.2022 

 

Für die Aufnahme von Bildungsinstituten gelten grundsätzlich die aktuellen Bedingungen von 

temptraining. Diese sind auf der Website www.temptraining.ch publiziert. Die folgenden 

Bestimmungen kommen ergänzend zum Tragen. 

 

Damit temptraining unter der Kategorie Arbeitssicherheit ein Bildungsinstitut in das 

Verzeichnis aufnehmen oder weiterhin aufführen kann, müssen ab dem 1. Oktober 2022 

verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Es gilt eine Übergangsfrist von 12 Monaten für 

bestehende Bildungsinstitute. 

 

temptraining stützt sich weiterhin auf die Empfehlungen der SUVA.  

Bildungsinstitute* 

Von temptraining akzeptierte Bildungsinstitute müssen zwingend auf einer oder mehreren 

der folgenden Listen als Ausbildungsstätte aufgeführt sein (die Liste ist abschliessend):  

 

• Ausbildungsstätten für PSAgA-Kurse:  

Qualifizierte Firmen sind auf www.absturzrisiko.ch aufgeführt 

 

• Ausbildungsstätten für Hubarbeitsbühne:  

Verband Schweizer Arbeitsbühnenanbieter (VSAA) www.verbandvsaa.ch 

International Powered Access Federation (IPAF) www.ipaf.org 

 

• Asbestsanierungsunternehmen: 

Liste der SUVA-anerkannten Unternehmen finden Sie unter  

Ausbildungsstätten und Passerellenkurse für Fachkräfte Asbestsanierung 

 

• Anschlagen von Lasten: 

Institute, die sich an folgende SUVA Richtlinien halten: www.suva.ch/33099.d Factsheet 

«Ausbildung für das Anschlagen von Lasten an Kranen», können Ihre Kursbeschreibung 

an temptraining zur Prüfung einreichen. 

 

Die akzeptierten Bildungsinstitute können in weiteren Rubriken Kurse anbieten. 

 
*Bildungsinstitute, die bei der SUVA im Schulungsnetzwerk aufgeführt sind, werden nicht mehr unter der 

Kategorie Arbeitssicherheit aufgeführt, ausser sie erfüllen die vorgenannten Kriterien. 

  

http://www.absturzrisiko.ch/
http://www.verbandvsaa.ch/de/
https://www.ipaf.org/de?region=29
https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-ausbildungsstaetten-asbestsanierungskurse
http://www.suva.ch/33099.d
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ASA-Spezialisten 

Von temptraining akzeptierte Bildungsinstitute, welche nicht auf einer der vorgenannten 

Listen aufgeführt sind, müssen deren Spezialisten der Arbeitssicherheit zwingend alle 

nachfolgenden Bedingungen erfüllen, um Kurse im Bereich Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz durchzuführen: 

 

• ASA-Spezialist gemäss Liste der SUVA:  

Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene SGAH 

Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin SGARM 

Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit SGAS 

 

• Das Bildungsinstitut verfügt über ein Qualitätsmanagement System mit einer der 

folgenden schweizerischen Zertifizierungen: eduQua, Q2E, EFQM, ISO 29991 ff. 

 

Die Kurse müssen zwingend von diesen Spezialisten durchgeführt werden. 

Spezialfälle  

Folgende Bildungsinstitute werden von temptraining nicht in der Kategorie Arbeitssicherheit 

aufgenommen, sondern unter Verkehr/Logistik. Das Aufnahmekriterium des 

Qualitätsmanagementsystems entfällt. 

 

• Ausbildungsstätten für Fahrzeugkrane, Industriekrane und Turmdrehkrane: 

Liste der qualifizierten Firmen finden Sie bei der SUVA unter 

Ausbildungsstätten - Fahrzeugkrane, Industriekrane und Turmdrehkrane 

 

• Ausbildungsstätten für Stapler: 

Liste der qualifizierten Firmen finden Sie bei der SUVA unter 

Ausbildungsstätten für Staplerfahrer und Staplerfahrerinnen 

 

 

https://ekas.ch/redirect.php?cat=BkaS2gM520T5BSc1KlHyvA%3D%3D&id=672
https://ekas.ch/redirect.php?cat=BkaS2gM520T5BSc1KlHyvA%3D%3D&id=673
https://ekas.ch/redirect.php?cat=BkaS2gM520T5BSc1KlHyvA%3D%3D&id=671
https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-ausbildungsstaetten-fahrzeugkrane-und-turmdrehkrane
https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-ausbildungsstatten-stapler

